
Anmeldung zur Zertifizierungsschulung V-Modell XT Ping  
vom 21. – 25. November 2011 

 
 

Verein zur Weiterentwicklung 
des V-Modell XT e.V. 
 
David-Gilly-Str. 1 
14469 Potsdam 

 
Tel.: +49 (0) 331 – 231810 75 
Fax.: +49 (0) 331 – 231810 76 
 
Email: kontakt@weit-verein.de 
Web:  www.weit-verein.de 

 
Anmeldung per Fax an:  +49-89-5307 44-45 
Anmeldung per Email an:  info@4soft.de 
 
Ich melde mich verbindlich zu folgender Schulung an: 
Titel: Zertifizierung: Zertifikat V-Modell XT Ping  
Schulungsort: München Gebühr: € 2.500,00 
 
Name:       Vorname:        
 
Titel:       Funktion:        
 
Firma:         
 
Abteilung:         
 
Straße/Hausnummer:       
 
PLZ:       Ort:        
 
Telefon:       Fax:        
 
Email:        Mobil:        
 
Ich möchte an folgender Zertifizierungsschulung teilnehmen: 
 

     21. – 25. November 2011 
 

  Ich möchte an der Prüfung zur Zertifizierung V-Modell XT Ping 
teilnehmen 
(Prüfungsgebühren inkl. Rezertifizierungsgebühren 400,00 €) 

 
Sie erhalten spätestens 2 Wochen vor dem Schulungstermin eine Einladung, 
aus welcher Ort, Zeit und mögliche Hotelunterbringung hervorgehen. 
 
        
Ort, Datum, Unterschrift (für Fax) 
Hinweise: 
• Im Hinblick auf den Erfolg der Veranstaltung ist die Zahl der Teilnehmer auf max. 12 

begrenzt. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge Ihres Eingangs 
berücksichtigt. 

• Der Preis schließt Seminardokumentation, Mittagessen und Erfrischungsgetränke 
während der Veranstaltung ein und versteht sich exkl. MwSt. 

• Absagen der Teilnehmer müssen immer schriftlich erfolgen und sind kostenfrei, 
wenn sie spätestens 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn bei uns eingehen. Bitte 
haben Sie Verständnis dafür, dass wir nach diesem Zeitpunkt Stornierungen oder 
Nichterscheinen wie eine Teilnahme berechnen. Umbuchungen auf 
Ersatzteilnehmer sind kostenfrei. 

• Abhänging von der Teilnehmerzahl müssen wir uns vorbehalten, Schulungen im 
Bedarfsfall terminlich zu verlegen oder sie abzusagen. Bei Ausfall der Veranstaltung 
können gegenüber dem Veranstalter keine weitergehenden Regressansprüche 
geltend gemacht werden. 


